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Wann ist Hundeausbildung genehmigungspflichtig? 

  

Wer gewerbsmäßig für Dritte Hunde ausbildet oder die Ausbildung der Hunde durch den 
Tierhalter anleitet, benötigt ab dem 01.08.2014 die Erlaubnis des zuständigen Veterinäramtes. 
Dies ist im § 11 Abs. 1 Nr. 8f des Tierschutzgesetzes (TierSchG) festgelegt. Wann eine 
gewerbsmäßige Tierausbildung vorliegt, sagt das TierSchG aber nicht.  

Auch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes vom 
9.02.2000 sagt hierzu nichts.  

Gewerbsmäßig ist eine Tätigkeit – mit Ausnahme freiberuflicher oder landwirtschaftlicher 
Tätigkeit – die auf eigene Rechnung, eigene Verantwortung und auf Dauer mit der Absicht zur 
Gewinnerzielung (ggf. auch ohne Erfolg) nach außen gerichtet betrieben wird. 

Für die Gewinnerzielungsabsicht spielt es keine Rolle, ob tatsächlich ein Gewinn erzielt wird. 
Gewerbsmäßig handelt, wer die Absicht (den auf den Erfolg gerichteten Willen) hat, sich durch 
wiederholte Tätigkeit eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu verschaffen.  

Eine Tätigkeit ist nach außen gerichtet, wenn sie für Dritte nach außen offen erkennbar in 
Erscheinung tritt. Die für Dritte nicht erkennbare Absicht ein Gewerbe zu betreiben reicht 
hierfür nicht aus. 

Selbständig ist, wer im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit 

bestimmen kann (vgl. § 84 Abs.1 HGB). Wer nicht weisungsgebunden ist, ist demnach 
selbständig tätig. Dabei muss es sich um eine rechtliche Selbständigkeit handeln, eine 
wirtschaftliche Selbständigkeit reicht allein nicht aus.  

Die Tätigkeit darf jedoch nicht den freien Berufen zugehören. Diese erfordern in der Regel eine 
höhere Bildung und sind besonders durch die persönliche Leitung und Mitarbeit des 
Betriebsinhabers geprägt. 

Planmäßig und auf gewisse Dauer betriebene gewerbliche Tätigkeit bedeutet, dass diese nicht nur 
gelegentlich betrieben werden darf. Zudem müssen die vorgenommenen Handlungen auf eine 
Vielzahl von Geschäften gerichtet sein. Nicht von Bedeutung ist jedoch, wenn ein Gewerbe nur 
saisonal betrieben wird/werden kann (z. B. Bierzelt auf dem Oktoberfest oder Strandkorbmiete). 
Vielmehr ist entscheidend, dass wiederholt und regelmäßig Geschäfte getätigt werden (objektiv) 
und eine entsprechende Absicht zugrunde liegt (subjektiv). 

Das VG Hannover, 11 B 11675/14, Beschluss vom 15.09.2014, weicht allerdings anscheinend 
von dieser allgemeinen juristischen Definition für den hier besprochenen Bereich ab: Die 
Erlaubnispflicht setze nicht voraus, dass dauerhaft und regelmäßig mit bestimmten fremden 
Hunden gearbeitet werde. Der Anwendungsbereich beschränke sich damit nicht auf Betreiber 
klassischer Hundeschulen. Mit der Regelung solle auch das nur einmalige Anleiten der 
Hundehalter durch gewerbsmäßig tätige Hundetrainer erfasst werden, weil es auch dadurch zu 
nachhaltigen negativen Auswirkungen für das Wohlbefinden und Verhalten der Hunde kommen 
könne. Es sei davon auszugehen, dass die Hundehalter den Ratschlägen des Hundetrainers bei 
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der weiteren Ausbildung der Hunde folgten. Daher müsse gewährleistet werden, dass diese 
Hundetrainer über eine entsprechende Sachkunde im Umgang mit Hunden verfügten. Diese 
Abweichung ist aber nur auf den ersten Blick tatsächlich gegeben, denn es ist in der Tat 
unerheblich wie oft mit einem bestimmten Hund trainiert wird. Entscheidend ist, dass regelmäßig 
mit irgendwelchen Hunden gearbeitet wird.  

Daher erfolgt auch eine Ausbildung im Rahmen einer umherziehenden Show gewerbsmäßig, weil 
sie wesentlicher Bestandteil der Show, die gegen Eintritt geboten wird, ist. Auf die Kunstfreiheit 
kann man sich nicht berufen, weil die Durchführung einer Verhaltenstherapie vor einem großen 
Publikum keinen künstlerischen Anspruch erkennen lässt.  

 

Anerkannt ist, dass im Tierschutzrecht kein Gewerbebetrieb im herkömmlichen Sinne 
vorzuliegen muss. Die Gewerbsmäßigkeit im Rahmen des Tierschutzes wurde bislang vielmehr 
gleichbedeutend mit dem Begriff des gewerblichen Handels im Sinne des Gewerberechts 
gesehen.  

  

Kriterien für die Beurteilung durch die Behörde sind bislang noch nicht explizit konkretisiert. Zu 
erwarten ist aber ein Katalog, der folgende Punkte umfasst: 

1. die für die Tätigkeit verantwortliche Person muss auf Grund ihrer Ausbildung oder ihres 
bisherigen beruflichen oder sonstigen Umgangs mit Tieren die für die Tätigkeit erforderlichen 
fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten haben 

2. die für die Tätigkeit verantwortliche Person muss die erforderliche Zuverlässigkeit haben 

3. die der Tätigkeit dienenden Räume und Einrichtungen müssen eine den Anforderungen des § 
2 TierSchG entsprechende, mithin tierartgerechte, Ernährung, Pflege und Unterbringung der 
Tiere ermöglichen. 

  

Auch ein Verein kann in die Lage kommen, dass eine Behörde eine Ausbildungserlaubnis von 
ihm – oder dem verantwortlichen Mitglied – verlangt. Vorsorglich sollte der Verein bis zu einer 
Klärung im Rahmen einer Durchführungsverordnung oder durch die Rechtsprechung oder dem 
Erwerb der Erlaubnis für derartige Tätigkeiten keine gesonderten Gebühren verlangen. 

  

Im Übrigen handelt derjenige, der die erforderliche Erlaubnis nicht besitzt oder der vorsätzlich 
oder fahrlässig einer mit einer solchen Erlaubnis verbundenen Auflage zuwiderhandelt, 
ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße bis zu EUR 25.000.-- belegt werden. 
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Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie die Pressemitteilung veröffentlichen möchten und wo/wie 
der Artikel veröffentlicht bzw. verwendet wird bzw. wurde. Bitte senden Sie mir 1-2 
Belegexemplare bzw. den direkten Link zu und veröffentlichen Sie nach Möglichkeit 
meine Kontaktdaten zumindest teilweise („RA Frank Richter, www.richterrecht.com“) 
mit. 

  

Gerne können Sie mir auch Urteile zusenden, von denen Sie Kenntnis erhalten. Diese 
würde ich dann für Ihre nächste Ausgabe kommentieren, erläutern oder 
zusammenfassen. Auftragsabhandlungen kann ich allerdings nur gegen Vergütung oder 
ohne jegliche Terminzusage erstellen. 

Für Fragen oder Interviewparts stehe ich gerne zur Verfügung. 

Wenn Sie den Beitrag umarbeiten oder kürzen möchten, senden Sie mir bitte vorab eine 
Fassung zur Freigabe. 

  

Hinweis: Sie dürfen diesen Artikel ohne Veränderungen zum Privatgebrauch oder zum internen 
Gebrauch unter Nennung dieses Hinweises und der Adressangaben gerne frei kopieren und 
weitergeben. Für die kommerzielle Nutzung ist das vorherige Einverständnis des Autors 
einzuholen. Bitte übersenden Sie ein Belegexemplar oder den direkten Link. 

  

Fragen zu diesem Beitrag beantwortet der Verfasser nur im Rahmen eines Mandates oder in 
sonst berufsrechtlich zulässiger Weise. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Frank Richter 

Rechtsanwalt und Mediator 

  

Rechtsanwalt Frank Richter 

Kastanienweg 75a 

http://www.richterrecht.com/
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D-69221 Dossenheim  

Tel.: +49 - (0) 6221 - 727 4619 

Fax: +49 - (0) 6221 - 727 6510 

Mailto: anwalt@richterrecht.com 

Internet: www.richterrecht.com, www.reitrecht.de 

  

- insb. Pferde- bzw. Tierrecht, Vereinsrecht, Strafrecht, Straßenverkehrsrecht, Internetrecht, 
gewerblicher Rechtsschutz, Werberecht- 

  

Weitere Angaben gem. § 5 TMG:  

UmsatzsteuerIdentNr.: DE246619686 

Rechtsanwalt Richter ist Mitglied der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe, Reinhold-Frank-Straße 
72, 76133 Karlsruhe. Rechtsanwalt Richter hat das Recht zum Führen der Berufsbezeichnung 
Rechtsanwalt in der Bundesrepublik Deutschland erworben. Die Tätigkeit von Rechtsanwälten 
richtet sich nach den berufsrechtlichen Regelungen der BRAO, BORA, FAO, RVG, sowie den 
Standesregeln der Rechtsanwälte in der Europäischen Gemeinschaft. Diese Bestimmungen 
können auf den Seiten der Bundesrechtsanwaltskammer (http://www.brak.de/seiten/06.php) 
eingesehen werden. 
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